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TOP 26:

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und 
des Rates zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 
17. Dezember 2013 mit gemeinsamen Bestimmungen über den 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den 
Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds, den 
Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des 
ländlichen Raums und den Europäischen Meeres- und 
Fischereifonds, sowie mit allgemeinen Bestimmungen über den 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den 
Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds und den 
Europäischen Meeres- und Fischereifonds sowie zur Aufhebung 
der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates in Bezug auf die 
Unterstützung von Strukturreformen in den Mitgliedstaaten 

COM(2017) 826 final 

Drucksache: 749/17 und zu 749/17

Mit dem vorliegenden Verordnungsvorschlag kommt die Kommission ihrem im 

Paket zur Weiterentwicklung der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) ange-

kündigten Vorhaben nach, für den mehrjährigen Finanzrahmen der EU (MFR) einen 

Vorschlag für ein neues Instrument zur Umsetzung von Reformen in den Mitglied-

staaten vorzulegen. 

Die Änderungen der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 sehen vor, es den Mitglied-

staaten zu ermöglichen, die leistungsgebundene Reserve im Rahmen der laufenden 

europäischen Struktur- und Investitionsfonds ganz oder teilweise zur Unterstützung 

von Strukturreformen zu verwenden. Die zu unterstützenden Strukturreformen sol-

len durch mehrjährige Reformzusage-Pakete festgelegt werden, die als Bestandteile 

der nationalen Reformprogramme vorzulegen und zu beobachten sind. Die Reform-

zusagen sollen durch die Mitgliedstaaten selbst ausgearbeitet werden und eindeutige
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Etappenziele und Zielvorgaben enthalten. Nach Überprüfung und Billigung soll die 

Kommission den Betrag festlegen, der aus der leistungsgebundenen Reserve bereit-

gestellt wird. Hierbei soll es sich um eine kostenunabhängige Förderung handeln, 

die die von der Union bereits gewährte Unterstützung für nationale Reformen er-

gänzen und deren Höhe in einem angemessenen Verhältnis zu Art und Umfang der 

jeweiligen Reform stehen soll. Eine nationale Ko-Finanzierung soll für diese Förde-

rung nicht erforderlich sein. Die Überwachung der Umsetzung soll im Rahmen des 

Europäischen Semesters erfolgen. Sobald die Reform umgesetzt ist, soll die Unter-

stützung in voller Höhe ausgezahlt werden.

Die Empfehlungen der Ausschüsse sind aus der Drucksache 749/1/17 ersichtlich.


